
Die Rolle der Datenschutzbeauftragten (DSB) stärken
– nicht abschaffen

Der Beschluss des Bundeskanzlers und der Regierungschefs der Länder vom
4. Dezember 2025 sieht vor, die nationale Pflicht zur Benennung
betrieblicher Datenschutzbeauftragter im nicht-öffentlichen Bereich
aufzuheben und sich künftig allein auf Art. 37 DSGVO zu stützen. Damit
würde Deutschland eine zentrale Errungenschaft praxistauglicher
Datenschutz-Compliance zurückbauen. Jedoch sind keinerlei Vorteile für die
Unternehmen und vor allem KMU damit verbunden – im Gegenteil: die
Pflichten nach dem Datenschutzrecht bleiben unverändert, aber die
Zuständigkeit geht allein auf die Geschäftsführung über. Im Zweifel
benötigt die Geschäftsführung sodann Rechtsberatung, was ein erhebliches
Mehr an Kosten bedeutet. 

Die Abschaffung stärkt nicht den Mittelstand, sie entlastet ihn nicht einmal.
Sie verlagert allein die Kosten als Aufwand auf die Geschäftsführung und
schafft Arbeit für rechtsanwaltliche Beratung. 

Das ist ein Schritt in die falsche Richtung. 

Das behauptete Ziel der „Entbürokratisierung durch Abschaffung von DSB“
ist seit Jahren empirisch nicht belegt. Die Gleichsetzung von „weniger
Datenschutzbeauftragter“ mit „weniger Pflichten“ ist eine Täuschung!
Diese Betrachtung greift fachlich zu kurz und blendet die tatsächlichen
Belastungstreiber aus. Die Belastungstreiber sind unklare Vorgaben und
eine unklare Rechtslage, fehlende Standardisierungen und komplexe
technische Anforderungen zählen – und vor allem: die in der DS-GVO
verankerte Bürokratie der mehrfachen Dokumentation, Organisation und
Hinweis- und Meldepflichten. 
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Diese Pflichten belasten die Unternehmen. Der BvD hat dies mehrfach
kritisiert und Vorschläge aus der Praxis für eine Praktikabilität des
Datenschutzes gemacht. 

Diese Pflichten bleiben trotz Abschaffung der DSB-Pflichtbenennung
bestehen! Die Quasi-Abschaffung des DSB löst also keine Herausforderung
für die Wirtschaft! Die Politik verspricht damit etwas, was sie objektiv und
von vornherein nicht halten kann!
 
Die Konsequenz einer Abschaffung ist klar: Unternehmen müssten
sämtliche Aufgaben und gesetzliche Anforderungen selbst erfüllen. Das
bedeutet in der Praxis, dass die Unternehmens- und Betriebsleitung alle
Pflichten, Risiken und Haftung allein trägt – ohne unabhängige Expertise im
Haus und ohne die Möglichkeit, qualifizierte Beratung durch interne oder
externe Datenschutzbeauftragte strukturiert einzubinden.

Durch den immensen Kostendruck werden zukünftig viele KMU auf die
Benennung verzichten. Die Erwartung, dadurch Bürokratie abzubauen, wird
sich jedoch nicht erfüllen:

Alle Pflichten und Anforderungen bleiben bestehen, nur ohne fachliche
Begleitung.
Das technische und organisatorische Schutzniveau wird sinken,
insbesondere weil Art. 32 DSGVO integraler Bestandteil jedes
Sicherheitskonzepts ist und die Datenschutzbeauftragten im
Mittelstand oft die einzigen Experten in diesem Bereich sind. 
Cybersicherheitsrisiken steigen weiter; ein fehlendes Frühwarnsystem
verschärft die Verwundbarkeit.

Die betroffenen Personen werden weiterhin Schadensersatzansprüche bei
Verstößen geltend machen. Die Aufsichtsbehörden werden weiterhin gegen
Verstöße vorgehen müssen. Das Risiko solcher „Schäden“ steigt für die
Unternehmen. Eine punktuelle Rechtsberatung zur Verteidigung hiergegen
verbessert nicht die Prozesse und behebt auch nicht den Verstoß für die
Zukunft!

Die Lösung kann nur darin bestehen, das Datenschutzrecht dadurch
handhabbarer zu machen, indem doppelte Dokumentationspflichten,
Hinweis- und Meldepflichten und Organisationspflichten auf das
Wesentliche reduziert und nicht „durch die Absicherung der
Absicherung“ unnötige Aufwände auslösen.
 
Der BvD und seine Mitglieder stehen für einen praxisnahen und
Innovationen unterstützenden Datenschutz. Dies entsteht nicht durch
Abschaffung des Datenschutzbeauftragten und Verlagerung der
Aufgaben der DS-GVO auf die Geschäftsführung und externe
Rechtsberater. 

Das politische Ziel der Entbürokratisierung wird durch die Abschaffung
des DSB gerade nicht erreicht! Die politischen Entscheidungsträger
verschließen hiervor die Augen und treiben die Unternehmen in die
Incompliance.
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Über den Berufsverband der Datenschutzbeauftragten
Deutschlands (BvD) e. V.

Mit über 30 Jahren Erfahrung ist der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten
Deutschlands (BvD) e.V. die älteste Interessenvertretung für betriebliche und behördliche
Datenschutzbeauftragte und -berater. BvD-Mitglieder sind in allen Branchen vertreten,
insbesondere IT und IKT, Industrie/Produktion, Handel/Vertrieb, Beratung sowie
Gesundheits- und Sozialwesen. Als erster Ansprechpartner der Betroffenen sind die BvD-
Mitglieder Anlaufstelle für etwa fünf Millionen Arbeitnehmer sowie einen Großteil der
Bürger und Konsumenten. Zudem sind sie als konstruktiv lösungsorientierte
Datenschutzexperten ein wichtiger Partner für die verantwortliche Unternehmensleitung.
Die Verbandsvorstände, alle Leiter von Arbeitskreisen, Ausschüssen und Regionalgruppen
des BvD bringen ihre praktische Erfahrung unentgeltlich in die Verbandsarbeit ein. Mit
der Gründung des Europäischen Dachverbandes EFDPO (www.efdpo.eu) hat der BvD die
Weichen für die verstärkte Vernetzung und Kommunikation auf EU-Ebene gestellt.
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Genderhinweis

Auf die gleichzeitige Verwendung der
Sprachformen weiblich, divers und männlich  
(w/d/m) wird in diesem Text verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten
gleichermaßen für alle Geschlechter.
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